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Sehr geehrte Damen und HerrC;1 ;\bgeordnctc! 

r\rtikcl 2 Nr. 5 des Dienstrechtsanpassungsgesetzes sieht eine Umstellung der Be

messung des Grundgehaltes vom Dienstaltersprinzip auf ein System mit Zeiten 

dienstlicher E rfahrungen vor. In der Begründung heißt es hierzu, das bei neueinge

stelIten Beamtinnen und Beamten mit typischen Lebensläufen nicht von einer 

Verminderung des Lebenseinkommens auszugehen sei. Lediglich in Einzelfällen 

könne es zu einer Verschlechterung gegenüber der bisherigen pauschalen Anrech

nung unter Z ugrundelegung des Lebensalters führen. Diese Folgen seien notwen

digerweise durch die Systemumstellung bedingt. 

Nachdem auch die Kolleginnen und Kollegen, die als 

Widerrufsbeamte im Vorbereitungsdienst stehen, nach der 
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Nachdem auch die Kolleginnen und Kollegen, die als 

Widerrufsbeamte im Vorbereitungsdienst stehen, nach der 

erfolgreichen t\blegung der Laufbahnprüfung von diesen ;'nderungen 

'\. 
BSBD 

betroffen sind, haben wir einmal nachgerechnet und festges tellt, dass in Einzelf:'iI 

len erhebliche Einkommenseinbußen mit der Sys temumstellung verbunden sein 

können . Übergangsregelungen sind insoweit nicht vorgesehen, was besonders für 

den Bereich des Strafvollzuges außerordentlich problematische Auswirkungen hat. 

Der Strafvollzug bemüht sich für die Laufbahnen des allgemeinen Vollzugs- und 

des \Verkdienstes speziell um lebensältere Nachwuchskräfte, um deren Lebens

erfahrung für die Arbeit mit Straftätern zu nutzen. 

N achdem sich die Grundgehaltsstufen bislang für die ersten fünf Stufen ausschließ

Lich am Lebensalter orientierten, war es auch Icbensälteren Bewerbern möglich, sich 

für ein berufliches E ngagement in diesem Berufs feld zu entscheiden. Die finanziel

len Einbußen waren definitiv kallmlierbar und leicht zu ermitteln . Mit der Neurege

lung wird diesem so sehr umworbenen Bewerberkreis ein Wechsel in den Bereich 
des Strafvollzuges faktisch unmöglich gemacht, zumindest aber erheblich er
schwert. 

Dabei war die Ausrichtung der ersten fünf G rundgehaltssnlfen am Lebensalter erst 

durch das Dienstrechtsreformgesetz 1997 eingeführt worden, um gerade den 

N achwuchskräften ein höheres Einkommen für die Zeit der Fam.iliengründung zu 

verschaffen. Diese Regelung wurde zudem kos ten neutral eingeführt, weil seit dieser 

Zeit und ab der sechsten Stufe die nächsten Grundgehaltss tufen erst nach drei bzw. 

vier Jahren erreicht werden. Die jetzt geplante Neuregelung führt damit zwangsläu
fig zu E insparungen, so dass durchaus finanzieller I-landlungsspiel.taum zur l\bmil

derung der aufgezeigten Härten vorhanden ist. 

Um künftig den so sehr benö tigten und umwurbenen Iebensält:eren Bewerber ein 

berufliches Engagement im Bereich des Justizvollzuges zu ermöglichen, wären 

großzügigere r\nrechnungsregelungen erforderlich. Speziell der Vorbereitungs

dienst im \Xliderrufsbeamtenverhältnis soll te grundsätzlich als Zeit der beruflichen 

Erfahrung angerechnet werden. Hier wird zwar zunächst die BeHihigungsvoraus

setzung erworben, es werden aber gleichzeitig auch erste berufliche E rfahrungen 

gesammelt, die für die Berufsausübung so überaus wichtig sind. 

Die Neuregelung fühl1 in E inzclf:'illen zu einer Reduzierung des künftigen Grund

gehaltes um 250 € bis 300 €. Besonders die jetzt in der Ausbildung befindlichen 
Nachwuchskräfte haben nach l\u ffassung des BSBD einen moralischen Anspruch 

auf eine l\rt "Besitzstandswahrung". Wir plädieren deshalb für eine großzügige 

Übergangsregelung für die bereits in der l\usbildung befindlichen Nachwuchskräf-
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te, damit ihnen ein Grundgehalt in jener Höhe garantiert werden 

kann, von der sie bei ihrer Einstellung ausgehen durften. 
BSBD 

Es ist dringend geboten, das Einkommen der Nachwuchskräfte nicht noch weiter 

absinken zu lassen, zumal Nordrhein-\Xlestfalen beim bundesweiten Besoldungs

vergleich lediglich einen Platz im unteren lViittelfeld belegt. Die aufgrund der 

Rechtsprechung erforderliche Abkehr vom Altersprinzip sollte deshalb nicht als 

weitere "Sparmaßnahme" ausgestaltet werden . Jetzt bei der Besoldung der Berufs

anfänger eine weitere Sparmaßnahme zu realisieren, würde die Einkommen an die 

Grenze des verfassungsrechtlich kaum mehr Vertretbaren führen . Der Vollzug 

würde in der Z ukunft zudem erhebliche Schwierigkeiten bekommen, seinen Bedarf 

an Nachwuchskräften befriedigen zu können. 

Nachdem sich das Dienstrechtsanpassungsgesetz derzeit in der parlamentarischen 

Beratung befindet, darf ich Sie herzlich bitten, sich für notwendige Ergänzungen 

und Anderungen im Sinne der vors tehenden Ausführungen einzusetzen und zu 

verwenden. 

Wenn Sie bezüglich der dargestellten Problematik weiteren Informationsbedarf ha

ben sollten, stehen wir Ihnen für eine vertiefende Erörterung im Rahmen eines 

persönlichen Gespräches gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Landesvorsitzender 
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